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„Immer weitertanzen“
So lautet der Ratschlag vom Profi. In der 
 April-Ausgabe von „Aktiv im Ruhestand“ 
macht sich eine Tänzerin und Choreografin 
fürs Tanzen stark: Es trainiert Muskeln, 
Gleichgewichtssinn und Koordinationsver-
mögen, schafft Begegnungen, produziert 
Glücksmomente und macht – vielleicht nur 
im Augenblick – schön. Wer immer getanzt 
hat, sollte weitertanzen, alle anderen damit 
anfangen. Die Autorin zeigt, wie das trotz 
Einschränkungen gelingen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt des Magazins dreht 
sich um Kriminalitätsbekämpfung und Justiz. 
In einem Interview erzählt ein Ehrenamtlicher 
über den Einfluss seiner Arbeit als Laienrichter 
auf Gerichtsurteile. Ein weiterer Beitrag be-
richtet von Ermittlungen bereits pensionierter 
Kriminalbeamter in ungelösten Kriminalfäl-
len. Darüber, über irreführende Werbung, die 
kostentreibende Abrechnungspraxis mancher 
Ärzte und über weitere interessante Themen 
lesen Sie im neuen AiR.  ada
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Altersforschung

Gleiche Werte und Normen teilen
Das Vertrauen in politische Institutionen hängt mit dem Gefühl gesellschaftlichen Eingebundenseins 
zusammen. Das zeigt eine neue Studie des Deutschen Zen trums für Altersfragen (DZA).

Etwa 73 Prozent der 
 Deutschen haben aktuell 
kein Zutrauen mehr in die 
Handlungsfähigkeit des 
Staates, zeigte die „Bür­
gerbefragung Öffentlicher 
Dienst“, die das Meinungs­
forschungsinstitut forsa 
im Juli 2025 im Auftrag 
des dbb durchgeführt hat. 
Und doch ist grundlegen­
des Vertrauen in politische 
Institutionen und Akteure 
gerade in Krisenzeiten 
notwendig. Denn Konse­
quenzen aus Krisen, wie 
Inflationssprünge oder 
Maskenpflicht, Kontakt­
beschränkungen oder um­
weltbewusstes Verhalten 
werden eher von Menschen 
mitgetragen, die grund­
legend in politische und 
ausführende Institutionen 

vertrauen. Eine aktuelle 
Auswertung des Deut­
schen Alterssurveys durch 
das DZA zeigt nun, wie 
stark das Vertrauen in po­
litische Institutionen und 
Akteure unter Älteren 
 ausgeprägt ist.

Die meisten Menschen  
in der zweiten Lebens­
hälfte vertrauen der Poli­
zei, der Wissenschaft und 
der  Justiz beziehungs­
weise den Gerichten (An­
teile zwischen 79 und 
89 Prozent). Deutlich we­
niger Menschen jedoch 
vertrauen den politischen 
Insti tutionen wie Bundes­
tag, Bundesregierung, 
Parteien und Europäische 
Union, ebenso den Medien 
(22 bis 40 Prozent). 

Zudem stechen die Zusam­
menhänge zwischen dem 
Gefühl, gesellschaftlich 
ausgeschlossen zu sein, 
und politischem Vertrauen 
hervor. Menschen ab 43 
Jahren, die sich sozial aus­
geschlossen fühlen, zeigen 
deutlich weniger Vertrau­
en in politische Institutio­
nen und Akteure. Die Un­
terschiede variierten je 
nach Institution oder Ak­
teur zwischen rund 12 und 
28 Prozentpunkten. Ange­
sichts dieses Zusammen­
hangs sollte in Politik und 
Gesellschaft ein stärkeres 
Bewusstsein dafür ge­
schaffen werden, dass das 
Empfinden sozialer Aus­
grenzung ein ernst zu neh­
mendes gesellschaft liches 
Problem darstellt, das 

langfristig auch die Stabi­
lität demokratischer Struk­
turen beeinträchtigen kann, 
resümierte Erstautorin Lisa 
J. Klasen.

Sie erläuterte: „Ohne 
 Vertrauen werden politi­
sche Prozesse erschwert. 
Gleichzeitig entsteht Ver­
trauen nicht von selbst. 
Es lässt sich nicht einfach 
 herstellen oder verordnen, 
sondern wächst über län­
gere Zeit. Es hängt zum 
Beispiel davon ab, ob Men­
schen die Arbeit politischer 
Institutionen und Akteure 
als gut und fair bewerten. 
Außerdem spielt es eine 
Rolle, ob sie das Gefühl 
 haben, grundlegende Wer­
te und Normen mit ihnen 
zu teilen.“ 

 _
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Irreführende Internetwerbung

Vorsicht, Fake!

Immer wieder werden Nahrungsergänzungs- 
mittel scheinbar von Prominenten beworben – 
ohne  deren Wissen. Zum Beispiel durch gefälschte 
Artikel in nicht existierenden Zeitschriften oder 
mithilfe von KI-erzeugten Inhalten. Die Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt Tipps, 
wie Sie sich vor Betrug und Gesundheitsrisiken 
schützen können.

Die frühere Bundes   kanz-
lerin Angela Merkel setzt 
sich gemeinsam mit dem 
bekannten Arzt Eckart von 
Hirschhausen für Nahrungs-
ergänzungsmittel ein – an-
geblich. Und das Berliner 
Universitätskrankenhaus 
Charité teilt mit, dass es 
sich bei der Werbung für 
diverse Medikamente zur 
Gefäßreinigung oder ge-
gen Diabetes Typ 2 auf 
Webseiten und in sozialen 
Medien mit dem Namen 
und dem Bild des bekann-
ten Virologen Christian 
Drosten um irreführende 
Falschwerbung handelt.

 < Prominente werden als 
Lockvögel eingesetzt

Die Verbraucherzentrale 
NRW warnt seit Längerem 
wegen zahlreicher Ver-
braucheranfragen vor ver-
schiedenen Kardio- und 
 Diabetes-Produkten. In 
 allen Fällen handelt es sich 
um gefälschte Prominen-
tenwerbung in Form von 
scheinbaren Artikeln in 
nicht existierenden Zeit-
schriften oder in gefälsch-
ten Social-Media-Beiträgen. 
Betroffen davon sind Pro-
minente wie Uschi Glas, 
Beatrice Egli, Maite Kelly, 
Barbara Schöneberger, 
 Sonya Kraus oder Dieter 

Bohlen, aber auch Journa-
listinnen und Journalisten 
wie Caren Miosga, Sandra 
Maischberger oder Markus 
Lanz.

Meistens handelt es sich 
um tatsächlich ausgestrahl-
te Interviews in Talkshows, 
in denen der eigentliche 
Wortlaut durch gefälschte 
Aussagen ersetzt wurde. 
Mittels künstlicher Intelli-
genz (KI) werden Sprach-
sequenzen erzeugt und 
den betroffenen Promi-
nenten untergeschoben. 
Die Stimmprofile sind den 
gewohnten Stimmen so 
ähnlich, dass sie praktisch 
nicht von Originalaussagen 
der Betroffenen zu unter-
scheiden sind.

 < Werbung mit angeb­
lichen Behörden­Logos

Für einige Produkte wird 
auch ganz dreist mit den 
Logos oder den Namen 
von Behörden geworben, 
etwa dem des Bundesins-
tituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, dem des 
Bundesgesundheitsminis-
teriums oder gar dem des 
Bundesinnenministeriums. 
Gut ist es in diesem Zu-
sammenhang zu wissen, 
dass deutsche Behörden 
niemals spezielle Produkte 

empfehlen oder „spon-
sern“, weder Nahrungs-
ergänzungsmittel noch 
Arzneimittel oder Medizin-
produkte wie Blutzucker-
messgeräte, Inhalatoren, 
Abnehm-Patches oder 
 Detox-Pflaster.

Auch die Erwähnung von 
„Forschungsdurchbrüchen“ 
europäischer Universitäten, 
insbesondere von Univer-
sitätskliniken, und auch 
von Fachgesellschaften 
wie der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft oder der 
Deutschen Adipositas Ge-
sellschaft sollte stets sehr 
kritisch hinterfragt werden. 
Beide Fachgesellschaften 
verweisen auf Fälle miss-
bräuchlicher Nutzung ihres 
Namens.

Bezeichnungen wie „Insti-
tut für“ oder auch „Deut-
sches Institut für“ sind 
 keine geschützten Begriffe 
und werden gerne für 
Werbung genutzt. Ein sol-
ches Institut darf prinzipi-
ell jeder gründen. Es gibt 
auch keine Zertifizierung 
durch ein Deutsches Arz-
neibuch. Ebenso wie die 
Ministerien stellen die 
 Verbraucherzentralen ihr 
Logo niemals für Produkt-
werbung zur Verfügung.

Besonders beliebt – und 
unter zahlreichen Handels-
namen vertreten – sind 
 dabei Herz-Kreislauf-Nah-
rungsergänzungsmittel 
und „natürliche“ Choleste-
rinsenker, Abnehmproduk-
te und Produkte, die bei 
Erektionsproblemen und 
Prostatabeschwerden 

 helfen sollen. Doch auch 
 gegen Inkontinenz, Diabe-
tes, Schwerhörigkeit, bei 
Rücken- und Gelenkproble-
men, bei Hautleiden, etwa 
Psoriasis oder Akne, gegen 
Krampfadern und andere 
weitverbreitete Leiden 
 bieten die betrügerischen 
Webseiten „Hilfe“ an. Für 
keines dieser Produkte 
gibt es – auch wenn damit 
geworben wird – eine Kos-
tenerstattung durch die 
Krankenversicherung. Vor 
etlichen dieser Mittelchen 
wird regelrecht gewarnt. 
Sie sind nicht einfach wir-
kungslos, sondern mitunter 
gesundheitsgefährdend.

Die Verbraucherzentrale 
NRW rät, vor einem Kauf 
unbedingt auf das Impres-
sum zu achten. Nur Firmen 
mit Sitz in Deutschland 
unterliegen der Kon trol le 
durch die deutschen Be-
hörden. Der Fakeshop- 
Finder der Verbraucher-
zentralen hilft bei der 
Enttarnung von unseriö-
sen Shops.  Zudem bietet 
die Verbraucherzentrale 
Hamburg  eine Liste von 
problematischen China-
shops, die so tun, als wäre 
ihre Ware „made in Ger-
many“.

Übrigens: Auch Rezen-
sionen können ebenso wie 
Nutzerbewertungen von 
Nahrungsergänzungs-
mitteln gefälscht sein. 

 _
Ausführliche Informationen 
inklusive Listen mit den 
beanstandeten  Produkten 
unter: t1p.de/Vorsicht­
Fake­Werbung
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Deutschlands Gesund­
heitswesen gilt als eines 
der besten der Welt, doch 
 besteht es aus einem 
 komplexen Geflecht von 
Diagnosekodierung, Ab­
rechnungsverfahren und 
Vergütungssystemen, das 
mitunter Anreize für miss­
bräuchliches Verhalten 
setzt.

Nun kann es nicht darum 
gehen, Ärztinnen und Ärz­
te unter Generalverdacht 
zu stellen. Dennoch hat die 
Praxis der Abrechnungs­
optimierung, oder wie sie 
so schön auf Neudeutsch 
genannt wird, das „Up­
coding“, reale finanzielle 
 Folgen für die gesamte 
Versichertengemeinschaft. 
Das kann sich in steigen­
den Beitragssätzen oder 
in einer Verknappung des 
Leistungsangebots äußern. 
Und dies gilt unabhängig 
davon, ob man privat oder 
gesetzlich versichert ist. 
 Einen Blick auf die Abrech­
nungspraxis sowohl im 
ambulanten als auch im 
stationären Bereich zu 
werfen, kann dabei helfen, 
dass Patientinnen und Pa­
tienten zukünftig genauer 
auf mögliche Fehlanreize 

im System schauen. Und 
gerade die gesetzlich Ver­
sicherten sollten dafür sen­
sibilisiert werden, die Pati­
entenquittung zu nutzen.

Viele privat Krankenver­
sicherte haben es schon 
erlebt: Die Arztrechnung 
flattert ins Haus und bei 
näherem Hinschauen ent­
deckt man dort Abrech­
nungspositionen, für die 
nach eigenem Empfinden 
gar keine Leistungen er­
bracht worden sind. Weil 
aber letztlich die Rechnung 
ja von der Krankenversi­
cherung und gegebenen­
falls von der Beihilfe über­
nommen wird, will kaum 
jemand mit der Arztpraxis 
streiten, bei der man viel­
leicht schon jahrzehnte­
lang in Behandlung ist, 
oder den Arzt, zu dem man 
ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut hat, durch kriti­
sches Nachfragen vor den 
Kopf stoßen.

Auch gesetzlich Kranken­
versicherte haben gemäß 
§ 305 SGB V („Auskünfte 
an Versicherte“) das Recht 
auf eine Patientenquit­
tung, die die erbrachten 
Leistungen detailliert aus­

weist. Da in der gesetzli­
chen Krankenversicherung 
jedoch das Sachleistungs­
prinzip gilt, also Ärztinnen 
und Ärzte direkt mit der 
Krankenkasse abrechnen, 
und man als Patientin oder 
Patient nur seine Chipkarte 
vorzeigt und mit den Zah­
lungsströmen nicht weiter 
behelligt wird, nehmen nur 
wenige dieses Informati­
onsangebot in Anspruch. 
Gesetzlich Versicherte er­
halten in der Regel nicht 
einmal den Befundbericht 
oder die Diagnose schrift­
lich. Wer jedoch im Rah­
men der elektronischen 
 Patientenakte bei seiner 
Versicherung die digitale 
Patientenquittung bean­
tragt, kann, wenn schon 
nicht von der Praxis ausge­
händigt, die Informationen 
bei seiner Krankenkasse 
abrufen.

 < Systematische Fehl­
anreize für Arztpraxen

Um zu verstehen, wie Fehl­
anreize bei der Abrech­
nung zustande kommen, 
lohnt ein vereinfachter 
Blick auf die Abrechnungs­
systematik im ambulanten 
und stationären Sektor:

Im ambulanten Bereich der 
gesetzlichen Krankenver­
sicherung (GKV) werden 
ärztliche Leistungen über 
den Einheitlichen Bewer­
tungsmaßstab (EBM) ab­
gerechnet, der erbrachte 
Leistungen mit einer be­
stimmten Punktzahl be­
wertet. Diese Punktzahl 
wird mit einem regional 
unterschiedlichen Punkt­
wert multipliziert, woraus 
sich das Honorar ergibt. 
Damit die Leistungen über­
haupt abrechenbar sind, 
müssen sie durch eine pas­
sende Diagnose nach der 
„International statistical 
Classification of Diseases 
and related health prob­
lems“ (ICD) belegt werden.

Die allermeisten haben 
schon einmal mit den ent­
sprechenden Codes Be­
kanntschaft gemacht. Man 
findet entsprechende An­
gaben etwa auf Arbeitsun­
fähigkeitsbescheinigungen 
oder Überweisungen und 
Verordnungen. Um Fehlab­
rechnungen zu vermeiden 
und Transparenz zu schaf­
fen, gibt es die sogenann­
ten Kodierrichtlinien, ein 
sehr komplexes Regelwerk, 
das beispielsweise die Ab­

Abrechnungsoptimierung

Die Kostentreiber
Wie falsche Diagnosen und Überbehandlung Krankenversicherungen belasten.
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DRAUF ANKOMMT
STARK, WENN’S

Mehr Infos?

Hier scannen!

Als Marktführer mit 120 Jahren Erfahrung sind wir an deiner Seite – ein

Leben lang. Von Generation zu Generation. Gegründet von Mitgliedern

für Mitglieder.

EXKLUSIV FÜR PKV-MITGLIEDER

Beste Leistungen erlebst du, weil wir
mit ganzem Herzen für dich da sind.

rechnungsvoraussetzun­
gen einzelner Diagnosen 
definiert. Für die Mitarbei­
terinnen und Mitarbeiter 
medizinischer Einrichtun­
gen, die mit der Leistungs­
abrechnung betraut sind, 
gibt es daher auch ein brei­
tes Spektrum an Weiterbil­
dungen, die über Neuerun­
gen aufklären, aber auch 
Möglichkeiten zur Opti­
mierung aufzeigen.

In der privaten Kranken­
versicherung (PKV) gilt 
statt des Sachleistungs­
prinzips der Grundsatz der 
Kostenerstattung. Die 
 Abrechnung erfolgt an­
hand der Gebührenord­
nung für Ärzte (GOÄ), die 
zwar grundsätzlich höhe­
re Sätze als der EBM vor­
sieht. Dennoch besteht 
auch hier das Risiko, dass 
überhöhte Leistungen 
oder Zusatz positionen 
 berechnet werden. Diese 
sind für Patientinnen 
und Patienten allerdings 
schneller und einfacher 
erkennbar, da sie die Rech­
nung zunächst selbst be­
gleichen müssen.

Von Missbrauch, dem „Up­
coding“ eben, muss immer 
dann gesprochen werden, 

wenn Ärztinnen und Ärzte 
Diagnosen komplizierter 
oder umfangreicher als 
medizinisch notwendig 
ausweisen und für die glei­
che ärztliche Tätigkeit 
mehr oder höher bewerte­
te Leistungen abrechnen. 
So entstehen durch falsche 
Abrechnungen allein im 
ambulanten Bereich jähr­
lich mehrere Hundert Mil­
lionen Euro Schaden auf 
Kosten der Allgemeinheit 
beziehungsweise der Bei­
tragszahlenden. Überdies 
ist von einer Dunkelziffer 
von Fällen in erheblicher 
Höhe auszugehen.

Und so kann ein Blick auf 
die Arztrechnung durchaus 
auch für Überraschungen 
sorgen, wenn man dort 
 etwa eine Diagnose liest, 
die weder im Arztgespräch 
kommuniziert worden ist 
noch plausibel erscheint, 
weil sie zum Beispiel in 
 keiner Weise mit dem ra­
diologischen Befund kor­
respondiert. Es geht hier 
nicht nur um das Ärgernis, 
dass man möglicherweise 
kränker dargestellt wird als 
man ist. Eine falsche und 
vor allem nicht korrekt 
kommunizierte Diagnose 
kann gravierende Folgen 

haben, etwa wenn man 
plant, in die private Kran­
kenversicherung zu wech­
seln. Bei Vertragsabschluss 
muss man detailliert Aus­
kunft über bestehende 
Vorerkrankungen geben.

 < … aber auch für  

Krankenhäuser

Im stationären Bereich 
 sehen die Vergütungs­
mechanismen zwar anders 
aus, denn Kliniken rechnen 
ihre Leistungen über Fall­
pauschalen ab, weshalb 
die korrekte Kodierung der 
Diagnosen entscheidend 
ist. Je nach Haupt­ und 
 Nebendiagnose sowie den 
verbundenen Behand­
lungsabläufen wird ein 
Fall einer bestimmten Fall­
pauschale zugeordnet.

Das ifo­Institut hat in einer 
Studie berechnet, dass in 
deutschen Krankenhäusern 
im Zeitraum von 2006 bis 
2011 mindestens 12 000 
Frühgeborene in niedrigere 
Gewichtsklassen „umko­
diert“ wurden, um in höhe­
re Fallpauschalengruppen 
zu gelangen. Dies führte 
zu Mehrerlösen für die Kli­
niken von über 100 Millio­
nen Euro. Man sieht hier 

ganz klar, wie sich durch 
geringfügige Veränderun­
gen in Diagnoseschlüsseln 
oder der Prozedurenkodie­
rung teils hohe Mehrerlöse 
erzielen lassen.

Zwar verfügt das deut­
sche Gesundheitssystem 
über Kontrollmechanis­
men und Prüfinstanzen 
wie etwa Wirtschaftlich­
keitsprüfungen durch die 
Krankenkassen oder Fall­
prüfungen durch den Me­
dizinischen Dienst. Doch 
die Komplexität von EBM, 
Fallpauschalen und Ko­
dierrichtlinien macht eine 
lückenlose Überwachung 
schwierig und teuer. Auch 
deshalb haben die Kran­
kenkassen sogenannte 
„Fehlverhaltensstellen“ 
eingerichtet, denen Ver­
dachtsfälle auf Abrech­
nungsmissbrauch gemel­
det werden können. Der 
Meldeprozess ist jedoch 
ernüchternd; so kann man 
zwar den jeweiligen Fall 
schildern, es besteht je­
doch keine Möglichkeit, 
einen speziellen Behand­
ler zu nennen. Der Ver­
dacht liegt nahe, dass 
 diese Portale einzig der 
 Erhebung statistischer 
 Daten dienen.  krz
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Ehrenamt

Gerichtsverfahren kontrollieren – 
aus Bürgersicht
Laienrichter und -richterinnen sind fundamentaler Bestandteil des 
deutschen Rechtssystems – und doch nimmt sie die Öffentlichkeit 
kaum wahr. Zeit, die Arbeit der Schöffinnen und Schöffen vorzustellen, 
deren Einfluss auf Urteile größer ist, als manch einer vermutet.

Besonders eingeprägt hat 
sich Laienrichter Andreas 
Höhne eine Verhandlung, 
in der es um einen Ehe-
krach ging. Die Ehefrau 
 habe dem Vater sexuelle 
Nötigung der Tochter vor-
geworfen. Er habe nachge-
fragt: „Wie war das denn 
mit Ihrem Vater? Gab es 
denn mal schöne Lichtbli-
cke?“ Die Tochter sei in 
sich zusammengesunken 
und habe gesagt: „Ja, es 
war schön und die Mutti 
hat mich überredet, hier 

eine falsche Aussage zu 
machen“, der Staatsanwalt 
habe daraufhin einen feu-
erroten Kopf bekommen 
und der Angeklagte sei 
freigesprochen worden. 
„Dazu beitragen zu kön-
nen, das ist das Beste, was 
passieren kann. Nach der 
ganzen Ermittlungsarbeit 
von Polizei und Staatsan-
waltschaft in der Haupt-
verhandlung rauszukitzeln, 
dass der es doch nicht war, 
das ist schon ein Erfolg. 
Von so einem Freispruch 

zehren Sie“, erinnert sich 
Höhne hörbar stolz an die 
Jahre zurückliegende Ver-
handlung.

Als Erster in der Familie 
hatte der Sohn eine Ausbil-
dung zum Schülermediator 
gemacht. Das gefiel den 
Eltern. 2007 war das, er-
zählt Vater Andreas im Vi-
deocall. Im Jahr darauf be-
warb sich Höhnes Frau, als 
die Gemeinde Schiedsleute 
 suchte. „Und als dann 
2009 die Schöffenwahl 

 anstand, war es irgendwie 
logisch, dass ich mich für 
ein Amt als ehrenamtlicher 
Richter beworben  habe“, 
erzählt der Nachrichten-
techniker aus dem thürin-
gischen Greußen. Seitdem 
ist Höhne Laienrichter. Zu-
nächst war er Schöffe am 
Amtsgericht, hatte also 
mit Strafrechtsprozessen 
zu tun. „Da blicken Sie auf 
menschliche Tragödien. 
Wie verquer Menschen 
denken, das können Sie 
sich nicht vorstellen.“  
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 < Die Augen geschlossen, in einer Hand die Waage, in 
der anderen das erhobene Schwert: Justitia. Die hier 
steht auf dem Römerberg in Frankfurt am Main.
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Inzwischen ist er als 
 Laienrichter an einem 
 Verwaltungsgericht tätig. 
Häufig wird dort etwa 
über Wohn geldanträge ent-
schieden. „Da sind Leute 
mit Grundsicherung, für 
die 12,30 Euro beim Wohn-
geld einen großen Unter-
schied machen“, schildert 
er seine Erfahrungen.

 < Laienrichter sind Alltag

Die Zahl der ehrenamtli-
chen Richter in Deutsch-
land gibt das Bundesjustiz-
ministerium für 2023 mit 
fast 108 600 an, darunter 
etwa 44 500 Frauen. Gut 
65 000 von ihnen sind die 
mit Strafsachen befassten 
Schöffen an Amts- und 
Landgerichten. Laienrich-
ter werden für fünf Jahre 
gewählt, die Schöffen so-
gar bundeseinheitlich im 
selben Jahr. Deren gegen-
wärtige Amtsperiode dau-
ert noch bis Ende 2028. 
Dann werden die Schöffin-
nen und Schöffen gewählt, 
die von 2029 an amtieren.

Höhne hat für seinen Ent-
schluss, sich als Laienrich-
ter zu engagieren, zwei 
Jahre gebraucht. „Jetzt“, 
sagt er und meint die Mit-
te der Amtsperiode, „ist 
es an der Zeit, Öffentlich-
keitsarbeit zu machen.“ 
Seit 2017 leitet Höhne den 
Bundesverband ehrenamt-

licher Richterinnen und 

Richter e. V. (DVS). Aus sei-
ner Arbeit im DVS weiß er, 
dass es insbesondere in 
Großstädten schwierig ist, 
ausreichend Laienrichter 
zu finden. „In kleinen Or-
ten, wie etwa in meinem 
Heimatort im Kyffhäuser-
kreis, da ermuntern sich 
die Leute gegenseitig, sich 
für allerlei Ehrenämter zu 
bewerben. Das machen sie 
auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr so. In Groß-

städten ist es möglich, 
dass man einfach ausge-
wählt wird. Da müssten 
Sie dann begründen, war-
um Sie nicht antreten kön-
nen. Weil Sie sich um pfle-
gebedürftige Angehörige 
kümmern oder aus berufli-
chen Gründen viel im Aus-
land unterwegs sind, zum 
Beispiel.“

Andererseits gibt es Anlass 
zu erhöhter Aufmerksam-
keit: Die Vorschläge für das 
Laienrichteramt kommen 
aus der Gesellschaft, auch 
von den Parteien, und der 
Einfluss der AfD wird im-
mer größer. „Natürlich 
werden Sie da auch solche 
Leute sitzen haben. Sie 
 sehen das ja nicht an der 
Nasenspitze, wer da sitzt.“ 
Höhne schätzt das Risiko, 
dass Extremisten das Amt 
kapern, als (noch) be-
herrschbar ein: „Weil Sie ja 
kein Einzelrichter sind, son-
dern im Kollektiv entschei-
den. Das heißt, da sitzen 
mindestens drei, zwei 
Laien- und ein Berufsrich-
ter.“ Sehr merkwürdig fin-
det er, dass selbst Reichs-
bürger in das Ehrenamt 
drängen. „Die erkennen 
den Rechtsstaat nicht an, 
aber gehen trotzdem zu 
Gerichtsverhandlungen. 
Das verstehe ich nicht. 
Dann dürften die sich ja 
gar nicht zur Wahl stellen.“

Andreas Höhne hat keine 
juristischen Vorkenntnisse. 
Und ihm ist bewusst, wie 
viel Macht die Laien ha-
ben: „Wenn die beiden 
Schöffen sagen, ‚der war 
es nicht‘, dann muss frei-
gesprochen werden, auch 
wenn drei Berufsrichter 
 sagen, ‚der war es‘. Diese 
Macht haben wir. Und des-
wegen möchte ich keine 
Extremisten am Richter-
tisch haben. Dafür kämp-
fen wir auch als Verband.“ 

Die Gesellschaft müsse an 
dieser Stelle resilienter 
werden. „Gehen Sie doch 
bitte aufs Amt und gucken 
sich an, wer da gewählt 
werden soll“, fordert Höh-
ne von allen Bürgern. „Ent-
scheidend ist die Frage, ob 
der Kandidat oder die Kan-
didatin Deutschland auch 
im Geiste vertritt.“ Gut 
wären Abfragen beim Ver-
fassungsschutz, um zu se-
hen, ob jemand schon auf-
fällig geworden ist. Wofür 
sich sein Verband ebenfalls 
einsetzt, ist eine Verlänge-
rung der Auslagezeiten. 
„Sieben oder zehn Tage 
sind viel zu kurz für die 
Auslage der Kandidaten-
listen“, findet er.

 < Aufwendiges Ehrenamt

Der Zeitaufwand für das 
Amt beträgt formal nur ei-
nen Tag im Monat. „Kein 
Problem, wenn an einem 
Amtsgericht für einen Pro-
zess ein, zwei oder auch 
drei Verhandlungstage an-
gesetzt sind“, weiß Höhne. 
Bei Prozessen, in denen es 
um schwerwiegende Ver-
brechen – Mord oder Tot-
schlag – geht, kann wegen 
der umfangreichen Be-
weisaufnahme auch meh-
rere Hundert Tage lang 
 verhandelt werden. „Da 
amtieren Sie schon lange 
nicht mehr und sitzen den-
noch weiter mit im Verfah-
ren. Die Zusammenset-
zung der Kammer darf ja 
nicht einfach gewechselt 
werden“, erzählt er.

Bezahlt werden die Laien-
richter und -richterinnen 
für ihr Ehrenamt nicht. 
 Sofern berufstätig, wird 
der oder die Betreffende 
freigestellt, aber weiter-
bezahlt. Die Justizver-
waltung erstattet dem 
 Arbeitgeber die Kosten 
ebenso wie dem Laienrich-

ter Fahrtkosten und Aus-
lagen. Die Ehrenamtlichen 
selbst erhalten eine Auf-
wandsentschädigung – in 
Höhe von 7 Euro in der 
Stunde.

Dass das Höchstalter für 
Bewerberinnen und Be-
werber fürs Laienrichter-
amt auf 69 Jahre begrenzt 
ist, findet Andreas Höhne 
ganz richtig. „Sie müssen 
bitte schön noch dazurech-
nen, dass Sie fünf Jahre 
Dienst haben. Sie müssen 
geistig und körperlich fit 
sein. Ein Verhandlungstag 
beim Landgericht dauert 
auch schon mal länger als 
acht Stunden. Dem müs-
sen Sie folgen können als 
älterer Mensch. Und man 
will nicht, dass die ehren-
amtlichen Richter älter 
werden als die Berufsrich-
ter. Auch die Richter am 
Bundesverfassungsgericht 
werden für die Dauer von 
zwölf Jahren gewählt, 
längstens jedoch bis zur Al-
tersgrenze von 68 Jahren, 
auch wenn die Amtszeit 
noch nicht beendet ist.“

 < Einfluss auf die Urteile

Eigentlich sei schon eine 
Schulung vorneweg not-
wendig, ist Höhne über-
zeugt. Er erlebe selbst und 
höre auch über den DVS 
immer wieder davon, dass 
Einführungsveranstaltun-
gen angekündigt werden, 
die dann aber aus Geld- 
oder Zeitgründen auf kür-
zere Gespräche mit dem 
zuständigen Berufsrichter 
direkt vor Verhandlungs-
beginn schrumpfen. „Ich 
brenne dafür, dass da 
mehr gemacht wird“, sagt 
er und geht in diesem 
 Moment ganz in seiner 
Funktion als Präsident des 
DVS und als Lobbyist der 
ehrenamtlichen Richter-
schaft auf.
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Finanzen

Schuldenfrei im Alter

Die BAGSO behält mit ihrer neuen Broschüre  Finanzen und Hilfen im Blick.

Über Geld zu sprechen, 
fällt vielen Menschen 
schwer – vor allem, wenn 
es knapp ist. Wenn sich 
das Einkommen im Alter 
mit dem Übergang in die 
Rente oder durch Verlust 
des  Lebenspartners bezie­
hungsweise der Lebens­
partnerin deutlich ver­
ringert, können schnell 
schwierige finanzielle 

 Situationen entstehen. Die 
Scham, Hilfsangebote wie 
eine Schuldnerberatung in 
Anspruch zu nehmen, ist 
jedoch gerade bei Älteren 
groß. Ein seit Januar her­
unterladbarer Ratgeber in­
formiert verständlich über 
Renten, Versicherungen, 
Möglichkeiten der Kosten­
senkung und Hilfsangebo­
te. Zahlreiche konkrete 

Tipps zeigen Wege auf, 
wie man sich auf mögliche 
 finanzielle Veränderungen 
im Alter vorbereitet und 
wie Überschuldung ver­
mieden oder bewältigt 
werden kann. Die Publika­
tion wurde von der BAGSO, 
der Bundesarbeitsgemein­
schaft der Seniorenorgani­
sationen, deren Mitglied 
die dbb bundessenioren­

vertretung ist, in Zusam­
menarbeit mit der Diako­
nie Deutschland verfasst.

 _
Zum kostenlosen 
 Download: t1p.de/BAGSO- 
Schuldenfrei-im-Alter

Dennoch kommt es aus 
 seiner Sicht nicht auf die 
 juristische Vorbildung an: 
„Die Richter sind ganz froh, 
dass wir das Gerichtsver­
fahren kontrollieren – aus 
Bürgersicht.“ Es gehe um 
Wahrheit und Unwahrheit, 
und Laienrichter schauten 
und hörten zu, wie die An­
wälte der Parteien ihre Ar­
gumente vorbrächten und 
Beweise anträten. Andreas 
 Höhne hat die Erfahrung 
gemacht, dass wache 
Laienbeisitzer den Prozess­
verlauf durchaus beeinflus­
sen können: „Erstens durch 
Rückfragen, wenn mir et­
was nicht klar ist. Ich kann 
sagen, da ist ein Name ge­
fallen, den möchte ich als 
Zeugen hören. Aber auch 
im Beratungszimmer, wenn 
das Urteil verhandelt wird.“

„Wenn es schlecht läuft, 
sitzt jemand stumm dane­
ben, lässt es über sich erge­
hen, sagt: ‚Ich bin hier no­
miniert worden, ich muss 
hier sein, ich höre hier zu, 
engagiere mich aber nicht 
weiter.‘ Das sind dann eher 
keine Beisitzer, sondern 
‚Beischläfer‘, wie sie bei 
 Gericht spöttisch sagen. In 

Schulungen des DVS sagt 
Höhne den Teilnehmerin­
nen und Teilnehmern: „Wir 
sind für Transparenz zu­
ständig. Wenn uns was un­
klar ist, dann ist es dem 
 Angeklagten sicher auch 
unklar. Also fragt, wenn ihr 
was nicht versteht.“ Die Ar­
beit bei Gericht hat Andre­
as Höhnes Blick auf die Ge­
sellschaft verändert. Er 
schätzt, dass 65 bis 70 Pro­
zent aller Ermittlungsver­

fahren von der Staatsan­
waltschaft ein gestellt 
werden: Die aus ermittelte 
Akte von der  Polizei geht 
zur Staats anwaltschaft, die 
Staats anwaltschaft prüft – 
und stellt ein. Auch das 
 Gericht überprüft, ob hin­
reichender Tatverdacht 
 besteht, und stellt gegebe­
nenfalls ein. „Das heißt, 
die, die  angeklagt werden, 
haben zum überwiegen­
den Teil auch was verbro­

chen, das kann man denen 
dann schon nachweisen. 
Das Risiko, dass jemand un­
schuldig verurteilt wird, ist 
schon gering in Deutsch­
land. Es gibt auch kein 
Fehlurteil als solches. Sie 
haben immer noch die 
Chance, wenn Sie verurteilt 
wurden, das nächsthöhere 
Gericht anzurufen. Das 
heißt, wir sind in Deutsch­
land schon gut aufge­
stellt.“ ada

 < Ehrenamt mit enormer Verantwortung

In Deutschland gibt es Laienrichter, da­
mit Bürger direkt an der Rechtsprechung 
beteiligt sind und staatliches Handeln 
demokratisch legitimiert wird. Sie sollen 
die Per spektive des „gesunden Menschen­
verstands“ einbringen und so eine lebens­
nahe, an der Alltagswirklichkeit orientier­
te Rechtsfindung fördern.

Der Begriff „Laienrichter“ steht für eh­
renamtliche Richter generell, etwa im Ar­
beits­, Verwaltungs­ oder Handelsrecht. 
Schöffen sind ehrenamtliche Laienrichter 
speziell im Strafrecht, die an Amts­ und 
Landgerichten gemeinsam mit Berufs­
richtern über Schuld und Strafe von An­
geklagten entscheiden. Während Schöffen 
keine besonderen fachlichen Kenntnisse 
benötigen und die Volksmeinung reprä­
sentieren, müssen andere Laienrichter 

oft spezifische Expertise mitbringen, 
 etwa Kaufleute als Handelsrichter.

Die ehrenamtlichen Laienrichter und 
­richterinnen werden alle fünf Jahre ge­
wählt. Wenn sich nicht genügend Frei­
willige um das Amt bewerben, greifen 
die Behörden auf zufällige Auswahlver­
fahren aus dem Melderegister zurück. 
Kommunen stellen Vorschlags listen auf. 
Sie werden beim jeweiligen Bürger amt 
sieben bis zehn Tage öffent lich ausge­
legt. Jeder kann sie einsehen und bei 
 Bedenken zu einem Bewerber Einspruch 
einlegen. Denn Personen, die das Grund­
gesetz ablehnen, dürfen dieses Amt 
nicht ausüben.

Mehr Fakten zum Ehrenamt unter:  
schoeffenwahl2023.de
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